
E n t wu r f

Bundesgesetz, mit dem das Immissionsschutzgesetz-Luft geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Bundesgesetz zum Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe (Immissionsschutzgesetz-
Luft – IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 34/2003, wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 9 folgende Wortfolge eingefügt:

„3a. Abschnitt: Programme

§ 9a: Erstellung von Programmen
§ 9b: Grundsätze

3b. Abschnitt: Umweltprüfung

§ 9c: Umweltprüfung
§ 9d: Grenzüberschreitende Konsultationen bei einer Umweltprüfung“

2. In der Inhaltsübersicht lautet die Überschrift von Abschnitt 4 „Maßnahmen“, der Titel von § 10 „An-
ordnung von Maßnahmen“. Die Wortfolgen „§ 11: Grundsätze“ und „§ 12: Fristen“ entfallen aus der 
Inhaltsübersicht.

3. In der Inhaltsübersicht wird nach § 13 folgende Wortfolge eingefügt:
„§ 13a: Sanierung“

4. In der Inhaltsübersicht wird nach § 15 folgende Wortfolge eingefügt:
„§ 15a: Verbrennen im Freien“

5. In der Inhaltsübersicht entfällt die Wortfolge „§ 19: Sanierung“.

6. Die Wortfolgen „7. Abschnitt: Heizungsanlagen“ und „§ 27: Maßnahmen für Heizungsanlagen“ entfal-
len in der Inhaltsübersicht.

7. Nach der Wortfolge „Anlage 6“ wird die Wortfolge „Anlage 7“ in der Inhaltsübersicht eingefügt.

8. In § 2 wird nach Abs. 5a folgender Abs. 5b eingefügt:

„(5b) PM2,5 im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet die Partikel, die einen größenselektierenden 
Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 2,5 µm eine Abscheidewirksam-
keit von 50 v.H. aufweist.“

9. § 2 Abs. 8 und Abs. 9 lauten:

„(8) Sanierungsgebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das Bundesgebiet oder jener Teil des Bun-
desgebiets, in dem sich die Emissionsquellen befinden, für die in einem Programm gemäß § 9a Anord-
nungen getroffen werden können.



(9) Beurteilungszeitraum im Sinne dieses Bundesgesetzes ist jener Zeitraum, der für eine umfassende 
Beschreibung der Immissionssituation erforderlich ist; die Dauer ist getrennt nach Luftschadstoffen im 
Messkonzept gemäß § 4 festzulegen und beträgt ein Kalenderjahr oder das Winter- oder Sommerhalbjahr, 
sofern in einem der Halbjahre erfahrungsgemäß höhere Konzentrationen eines Luftschadstoffs auftreten.“

10. § 2 Abs. 13 lautet:

„(13) Toleranzmarge im Sinne dieses Bundesgesetzes bezeichnet das Ausmaß, in dem der Immissi-
onsgrenzwert innerhalb der in Anlage 1 festgesetzten Fristen überschritten werden darf, ohne die Erstel-
lung von Statuserhebungen (§ 8) und Programmen (§ 9a) zu bedingen.“

11. § 7 lautet:

„§ 7. Sofern an einer gemäß § 5 betriebenen Messstelle eine Überschreitung eines in den Anlagen 1, 
2, 4 und 5 oder in einer Verordnung nach § 3 Abs. 3 festgelegten Immissionsgrenz-, –ziel- oder Alarm-
werts  festgestellt wird, hat der Landeshauptmann diese Überschreitung im Monatsbericht, sofern es sich 
um einen Halbstundenmittelwert, einen Mittelwert über 8 Stunden oder einen Tagesmittelwert handelt, 
oder im Jahresbericht (§ 4 Abs. 2 Z 8 lit.c), sofern es sich um einen Jahresmittelwert handelt, auszuweisen 
und festzustellen, ob die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts auf

1. einen Störfall oder
2. eine andere in absehbarer Zeit nicht wiederkehrende erhöhte Immission

zurückzuführen ist.“

12. In § 8 Abs. 2 Z 5 entfällt die Wortfolge „6 und“.

13. § 8 Abs. 3 lautet:

„(3) Überschreitungen eines Immissionsgrenzwerts für denselben Luftschadstoff an zwei oder mehre-
ren Messstellen oder für verschiedene Luftschadstoffe können in einer Statuserhebung zusammengefasst 
werden, wenn sie sich im gleichen Beurteilungszeitraum ereignet haben.“ 

14. § 8 Abs. 7 lautet:

„(7) Die Erstellung einer Statuserhebung kann unterbleiben, wenn für denselben Luftschadstoff
1. bereits eine Statuserhebung erstellt wurde,
2. die Emissionssituation sich nicht wesentlich geändert hat,
3. die Überschreitung des Immissionsgrenzwerts an einer Messstelle innerhalb des ermittelten 

(Abs. 2 Z 4) oder ausgewiesenen Sanierungsgebiets (§ 9a Abs. 2) auftritt und
4. sich die Immissionssituation in diesem Gebiet nicht wesentlich geändert hat.“

15. In § 8 wird nach Abs. 7 folgender Abs. 7a eingefügt:

„(7a) Die Statuserhebung ist zu überprüfen, wenn die Evaluierung eines Programms gemäß 
§ 9a Abs. 5 die Notwendigkeit einer Überprüfung ergibt.“

16. § 9 Abs. 1 lautet:

„§ 9. (1) Soweit dies zur Erstellung eines Programms gemäß § 9a erforderlich ist, hat der Landes-
hauptmann einen Emissionskataster (§ 2 Abs. 11), in dem alle in Betracht kommenden Emittentengruppen 
erfasst werden, gemäß der Verordnung nach Abs. 2 zu erstellen. Durch die Veröffentlichung von Daten 
aus dem Emissionskataster dürfen Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nicht verletzt werden.“

17. Nach dem 3. Abschnitt werden folgende 3a. und 3b. Abschnitte samt Überschriften eingefügt:

„3a. Abschnitt

Programme

Erstellung von Programmen

§ 9a. (1) Zur Erreichung der Ziele dieses Bundesgesetzes (§ 1) hat der Landeshauptmann
1. auf Grundlage der Statuserhebung (§ 8), eines allenfalls erstellten Emissionskatasters (§ 9) sowie
2. unter Berücksichtigung der Stellungnahmen gemäß § 8 Abs. 5 und 6

ein Programm zu erstellen, in dem jene Maßnahmen festgelegt werden, die vom Land ergriffen wer-
den, um die Emissionen, die zur Überschreitung des Immissionsgrenzwerts gemäß Anlage 1 und 2 oder 
einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 3 geführt haben, im Hinblick auf die Einhaltung dieses Grenzwerts zu 



reduzieren. Ein Entwurf des Programms ist längstens 15 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem die Über-
schreitung eines Immissionsgrenzwerts stattgefunden hat, zu veröffentlichen. Falls der Entwurf vorsieht, 
Maßnahmen gemäß Abschnitt 4 mit Verordnung gemäß § 10 vorzuschreiben, ist der Entwurf für diese 
Verordnung zusammen mit dem Entwurf des Programms im Internet zu veröffentlichen. Jedermann kann 
zum Entwurf des Programms binnen sechs Wochen Stellung nehmen.

(2) Das Programm kann insbesondere folgende Maßnahmen umfassen:
1. Maßnahmen gemäß Abschnitt 4;
2. Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Beschaffung;
3. Förderungsmaßnahmen im Bereich von Anlagen, Haushalten und Verkehr für emissionsarme 

Technologien und Verhaltensweisen, die Emissionen reduzieren;
4. Infrastrukturmaßnahmen im Verkehrsbereich;
5. Raumplanungs- und –ordnungsmaßnahmen;
6. Maßnahmen für Heizungsanlagen;
7. Maßnahmen bei Baustellen;
8. Maßnahmen hinsichtlich des Betriebs von mobilen Motoren.

Im Programm ist für jede Maßnahme das Gebiet, in dem sie gilt (Sanierungsgebiet), sowie eine Um-
setzungsfrist festzulegen. Maßnahmen, die gemäß Artikel 15 B-VG in die Zuständigkeit der Länder fallen, 
sind nur mit Zustimmung der Landesregierung in das Programm aufzunehmen.

(3) Wenn hinsichtlich mehr als eines der in Anlage 1 und 2 oder einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 3 
genannten Schadstoffe eine Grenzwertüberschreitung vorliegt, hat der Landeshauptmann ein integriertes 
Programm für alle betroffenen Schadstoffe zu erstellen. Programme für PM10 müssen auch auf die Verrin-
gerung der PM2,5-Konzentration abzielen.

(4) Wenn es sich im Rahmen der Erstellung des Programms ergibt, dass  die vom Land in dem Pro-
gramm gemäß Abs. 1 festlegbaren Maßnahmen nachweislich nicht ausreichen, um die Einhaltung des 
Grenzwerts sicherzustellen, ist in Zusammenarbeit zwischen Bund und Land ein gemeinsames übergrei-
fendes Programm zu erstellen, das die Einhaltung der Grenzwerte sicherstellt. Wenn in mehreren Bundes-
ländern Überschreitungen des Grenzwerts des gleichen Schadstoffs aufgetreten sind, kann das übergrei-
fende Programm auch für mehrere Länder gemeinsam erstellt werden. Dieses Programm kann jedenfalls 
die in Abs. 2 genannten Maßnahmen sowie Maßnahmen gemäß § 22 umfassen. Die Koordinierung seitens 
des Bundes nimmt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wahr.

(5) Das Programm ist alle drei Jahre zu evaluieren und erforderlichenfalls zu überarbeiten.

(6) Sofern gemäß § 8 Abs. 8 der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft die Statuserhebung erstellt, hat dieser auch das Programm zu erstellen.

(7) Das Programm ist vom Landeshauptmann spätestens 24 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem 
die Grenzwertüberschreitung festgestellt wurde, im Internet kundzumachen und an die Europäische 
Kommission gemäß der Entscheidung der Kommission vom 20. 2. 2004 zur Festlegung von Modalitäten 
für die Übermittlung von Informationen über die gemäß der Richtlinie 96/62/EG erforderlichen Pläne 
oder Programme in Bezug auf Grenzwerte für bestimmte Luftschadstoffe zu übermitteln. Wenn ein über-
greifendes Programm gemäß Abs. 4 erstellt wurde, hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft dieses Programm im Internet kundzumachen und die Information darüber 
an die Europäische Kommission zu übermitteln.

(8) Überschreitet der Wert eines Luftschadstoffs den Grenzwert gemäß Anlage 1 und 2 oder einer 
Verordnung gemäß § 3 Abs. 3 oder den Alarmwert gemäß Anlage 4 infolge der Emissionen in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder besteht die Gefahr einer solchen Überschreitung, 
leitet der zuständige Landeshauptmann Konsultationen mit den zuständigen Behörden des anderen Mit-
gliedstaates ein mit dem Ziel, das Problem zu beheben.

Grundsätze

§ 9b. Bei der Erstellung von Programmen gemäß § 9a sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen:
1. Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch Luftschadstoffe ist im Sinne des Verursacherprinzips 

vorzubeugen; nach Möglichkeit sind Luftschadstoffe an ihrem Ursprung zu bekämpfen;
2. alle Emittenten oder Emittentengruppen, die im Beurteilungszeitraum einen nennenswerten Ein-

fluss auf die Immissionsbelastung gehabt haben und einen nennenswerten Beitrag zur Immissi-
onsbelastung, insbesondere im Zeitraum der Überschreitung des Immissionsgrenzwerts, geleistet 
haben, sind zu berücksichtigen;



3. Maßnahmen sind vornehmlich bei den hauptverursachenden Emittenten und Emittentengruppen 
unter Berücksichtigung der auf sie fallenden Anteile an der Immissionsbelastung, des Redukti-
onspotentials und des erforderlichen Zeitraums für das Wirksamwerden der Maßnahmen zu set-
zen, wobei vorrangig solche Maßnahmen anzuordnen sind, bei denen den Kosten der Maßnahme 
eine möglichst große Verringerung der Immissionsbelastung gegenübersteht;

4. Maßnahmen sind nicht vorzuschreiben, wenn sie unverhältnismäßig sind, vor allem wenn der mit 
der Erfüllung der Maßnahmen verbundene Aufwand außer Verhältnis zu dem mit den Anordnun-
gen angestrebten Erfolg steht;

5. Eingriffe in bestehende Rechte sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken;
6. auf die Höhe der Immissionsbelastung sowie die zu erwartende Entwicklung der Emissionen des 

betreffenden Luftschadstoffs ist Bedacht zu nehmen;
7. auf eingeleitete Verfahren und angeordnete Sanierungsmaßnahmen und gebietsbezogene Maß-

nahmen nach diesem Bundesgesetz sowie anderen Verwaltungsvorschriften, sofern diese Einfluss 
auf die Immissionssituation haben, ist Bedacht zu nehmen;

8. öffentliche Interessen sind zu berücksichtigen.

3b. Abschnitt

Umweltprüfung

Umweltprüfung und Beteiligung der Öffentlichkeit

§ 9c. (1) Eine Umweltprüfung ist durchzuführen, wenn ein Programm gemäß § 9a einen Rahmen für 
die künftige Genehmigung von Vorhaben, die im Anhang 1 des Umweltverträglichkeitsprüfungsgeset-
zes 2000 (UVP-G 2000), BGBl. I Nr. 697/1993 in der jeweils geltenden Fassung, angeführt sind, festlegt 
oder voraussichtlich Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete hat. Weiters ist eine Umweltprüfung durch-
zuführen, wenn ein Programm gemäß § 9a einen Rahmen für die künftige Genehmigung sonstiger Projek-
te festlegt und die Umsetzung des Programms voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben 
wird.

(2) Wird ein Rahmen für die künftige Genehmigung sonstiger Projekte festgelegt oder werden nur 
geringfügige Änderungen des Programms vorgenommen, hat anhand der Kriterien der Anlage 7 Teil 1 
eine Prüfung zu erfolgen, ob die Umsetzung voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen haben wird. 
Dem Umweltanwalt gemäß § 2 Abs. 4 UVP-Gesetz wird eine Stellungnahmemöglichkeit eingeräumt.

(3) Wenn keine Umweltprüfung durchgeführt wird, hat der Landeshauptmann oder der Bundesminis-
ter für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, falls dieser zuständig ist, die Ergebnisse 
der Prüfung gemäß Abs. 2 einschließlich der Gründe für die Entscheidung, keine Umweltprüfung durch-
zuführen, auf der Internetseite zu veröffentlichen.

(4) Ist eine Umweltprüfung durchzuführen, so hat der Landeshauptmann oder der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, falls dieser zuständig ist, einen Umweltbericht 
gemäß Anlage 7 Teil 2 zu erstellen. In diesem Bericht werden die voraussichtlichen erheblichen Auswir-
kungen der Umsetzung des Programms auf die Umwelt und mögliche Alternativen, welche die Ziele und 
den geografischen Anwendungsbereich des Programms berücksichtigen, ermittelt, beschrieben und bewer-
tet. Der Umweltbericht enthält die Angaben, die vernünftigerweise verlangt werden können, und berück-
sichtigt den gegenwärtigen Wissensstand und aktuelle Prüfmethoden, den Inhalt und den Detaillierungs-
grad des Programms und dessen Stellung im Entscheidungsprozess. Dem Umweltanwalt wird bei der 
Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informatio-
nen eine Stellungnahmemöglichkeit eingeräumt.

(5) Der Landeshauptmann oder der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft, falls dieser zuständig ist, hat den Umweltbericht gemeinsam mit dem Entwurf des Pro-
gramms gemäß § 9a Abs. 1 der Öffentlichkeit im Internet zugänglich zu machen. Dies ist in zwei weit 
verbreiteten Tageszeitungen bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass 
jedermann innerhalb von sechs Wochen ab der Bekanntmachung beim Landeshauptmann oder beim Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, falls dieser zuständig ist, eine 
Stellungnahme abgeben kann. Dem Umweltanwalt wird gesondert eine Stellungnahmemöglichkeit einge-
räumt. Auf den Umweltbericht und die eingelangten Stellungnahmen ist bei der Erarbeitung des Pro-
gramms Bedacht zu nehmen.

(6) Wenn das Programm einer Umweltprüfung unterzogen wurde, hat der Landeshauptmann oder der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, falls dieser zuständig ist, 



eine zusammenfassende Erklärung über die Umweltprüfung gemeinsam mit dem Programm auf der Inter-
netseite zu veröffentlichen. In der zusammenfassenden Erklärung ist darzulegen,

1. wie die Umwelterwägungen in das Programm einbezogen wurden,
2. wie der Umweltbericht, die eingelangten Stellungnahmen und gegebenenfalls die Ergebnisse 

grenzüberschreitender Konsultationen gemäß § 9d berücksichtigt wurden,
3. aus welchen Gründen nach Abwägung welcher geprüften Alternativen die Erstellung des Plans 

erfolgt ist und
4. welche Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Umsetzung des Pro-

gramms auf die Umwelt vorgesehen sind.

(7) Der Landeshauptmann oder der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft, falls dieser zuständig ist, hat dafür Sorge zu tragen, dass die erheblichen Auswirkungen der 
Umsetzung des Programms auf die Umwelt überwacht werden, um unter anderem frühzeitig unvorherge-
sehene negative Auswirkungen ermitteln zu können und erforderlichenfalls geeignete Abhilfemaßnahmen 
zu ergreifen. Diese Überwachung ist gemeinsam mit der Evaluierung des Programms gemäß § 9a Abs. 5 
durchzuführen.

Grenzüberschreitende Konsultationen bei einer Umweltprüfung

§ 9d. (1) Wenn
1. die Umsetzung eines Programms gemäß § 9a voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die 

Umwelt eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union haben wird oder
2. ein von den Auswirkungen der Durchführung des Programms voraussichtlich erheblich betroffe-

ner Mitgliedstaat ein diesbezügliches Ersuchen stellt,

hat der Landeshauptmann oder der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft, falls dieser zuständig ist, diesem Mitgliedstaat spätestens zum Zeitpunkt der Bekanntma-
chung den Umweltbericht und den Entwurf des Programms zu übermitteln. Dem anderen Mitgliedstaat ist 
bei der Übermittlung des Umweltberichts gemäß Z 1 eine angemessene Frist für die Mitteilung, ob er an 
der Umweltprüfung teilnehmen will, einzuräumen.

(2) Dem anderen Mitgliedstaat ist eine angemessene Frist einzuräumen, damit er den in ihrem um-
weltbezogenen Aufgabenbereich betroffenen Behörden und der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellung-
nahme einräumen kann. Erforderlichenfalls sind Konsultationen über die voraussichtlichen grenzüber-
schreitenden Auswirkungen auf die Umwelt, welche die Durchführung des Programms hat, und über die 
geplanten Maßnahmen zur Verminderung oder Vermeidung solcher Auswirkungen durchzuführen. Für die 
Konsultationen ist ein angemessener Zeitrahmen mit dem anderen Mitgliedstaat zu vereinbaren. Dem 
anderen Mitgliedstaat ist das veröffentlichte Programm und die Erklärung gemäß § 9c Abs. 6 zu übermit-
teln.

(3) Wird im Rahmen der Erstellung eines Plans oder Programms im Bereich der Luftreinhaltung in 
einem anderen Mitgliedstaat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft der Umweltbericht oder der Entwurf eines Plans oder Programms übermittelt, so hat er die Landes-
hauptmänner jener Bundesländer, auf welche die Durchführung des Plans erhebliche Auswirkungen auf 
die Umwelt haben könnte, sowie die in den Bundesländern lebende Öffentlichkeit einzubeziehen. Die 
Einbeziehung erfolgt gemäß § 9c Abs. 1. Beim Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft eingelangte Stellungnahmen sind dem anderen Mitgliedstaat zu übermitteln.“

18. Die Überschrift von Abschnitt 4 lautet „Maßnahmen“.

19. § 10 samt Überschrift lautet:

„Anordnung von Maßnahmen

§ 10. Im Rahmen und auf Grundlage des Programms gemäß § 9a hat der Landeshauptmann spätes-
tens 24 Monate nach Ablauf des Jahres, in dem die Grenzwertüberschreitung festgestellt wurde, mit Ver-
ordnung oder, wo eine Verordnung nicht zielführend ist, mit Bescheid Maßnahmen gemäß §§ 13 bis 16 
anzuordnen. In den Fällen des § 9a Abs. 6 hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft die Maßnahmen anzuordnen.“

20. §§ 11 und 12 entfallen.

21. § 13 lautet:

„§ 13. Für Anlagen oder Anlagenkategorien gemäß § 2 Abs. 10 können folgende Maßnahmen ange-
ordnet werden:



1. Begrenzung der Emission von Luftschadstoffen nach dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 
Maßnahmenkatalogs gültigen Stand der Technik (§ 2 Abs. 8 Z 1 AWG 2002), ausgenommen  An-
lagen, die innerhalb von 5 Jahren vor dem Inkrafttreten des Maßnahmenkatalogs gemäß § 10 nach 
dem Stand der Luftreinhaltetechnik genehmigt oder saniert worden sind;

2. andere emissionsmindernde Maßnahmen, insbesondere
a) der Einsatz emissionsarmer Brennstoffe, Stoffe, Zubereitungen und Produkte, sofern die Ver-

sorgung mit diesen sichergestellt und die Anlage zum Einsatz derselben geeignet ist und der 
Einsatz nicht zu einer höheren Belastung der Arbeitnehmer führt,

b) die Erstellung von Immissionsschutzplänen,
c) die Vorschreibung eines maximalen Massenstroms oder
d) Beschränkungen oder Verbote des Einsatzes von Maschinen, Geräten und sonstigen mobilen 

technischen Einrichtungen mit hohen spezifischen Emissionen.“

22. Nach § 13 wird folgender § 13a samt Überschrift eingefügt:

„Sanierung

§ 13a. (1) Die zuständige Behörde (§ 17) hat dem Inhaber einer Anlage gemäß § 2 Abs. 10 Z 1, die 
in einem Sanierungsgebiet liegt und von Maßnahmen gemäß § 13 betroffen ist, mit Bescheid aufzutragen, 
zur Erfüllung dieser Anordnungen innerhalb einer dem hiefür erforderlichen Zeitaufwand angemessenen 
Frist ein Sanierungskonzept für die Anlage vorzulegen, falls die Art der Maßnahme dies erfordert.

(2) Ist das Sanierungskonzept (Abs. 1) zur Erfüllung der im Plan festgelegten Anforderungen geeig-
net, ist es von der Behörde erforderlichenfalls unter Vorschreibung bestimmter geeigneter Auflagen zu 
genehmigen. Weiters sind die für eine Änderung der Anlage geltenden Bestimmungen der Verwaltungs-
vorschriften anzuwenden. In den Fällen des § 17 Abs. 2 ist die nach den Verwaltungsvorschriften zustän-
dige Behörde zu hören. Gleichzeitig ist dem Inhaber der Anlage die Verwirklichung des genehmigten 
Konzepts innerhalb der sich aus dem Programm gemäß § 9a ergebenden Frist aufzutragen.

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für Anlagen, die der Gewerbeordnung 1994, dem Luftreinhaltegesetz 
für Kesselanlagen, dem Mineralrohstoffgesetz oder dem Abfallwirtschaftsgesetz unterliegen.“

23. § 14 Abs. 1 bis 3 lautet:

„§ 14. (1) Für Kraftfahrzeuge im Sinne des § 2 Z 1 Kraftfahrgesetz 1967 (KFG), BGBl. Nr. 267, o-
der für bestimmte Gruppen von Kraftfahrzeugen können

1. zeitliche und räumliche Beschränkungen des Verkehrs und
2. Geschwindigkeitsbeschränkungen

angeordnet werden. Als zeitliche und räumliche Beschränkung gelten auch Verbote des Transports 
bestimmter Güter, Anordnung autofreier Tage, wechselweise Fahrverbote für Kraftfahrzeuge mit geraden 
und ungeraden Kennzeichen, Fahrverbote an hochbelasteten Tagen und Fahrverbote für Fahrzeuge, die 
bestimmte Abgasnormen nicht erfüllen.

(1a) Zur Anordnung von Beschränkungen gemäß Abs. 1 für die Dauer erhöhter Neigung zu Grenz-
wertüberschreitungen können flexible Systeme, wie immissionsgesteuerte Verkehrsbeeinflussungsanlagen, 
verwendet werden.

(2) Beschränkungen gemäß Abs. 1 Z 1 sind jedenfalls nicht anzuwenden auf
1. die in §§ 26, 26a und 27 StVO 1960, BGBl. Nr. 159, idF BGBl. Nr. 518/1994, genannten 

Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge im öffentlichen Dienst und Fahrzeuge des Straßendienstes und der 
Müllabfuhr sowie auf Fahrzeuge, die gemäß § 29b StVO 1960 von stark gehbehinderten Personen 
gelenkt werden oder in denen diese Personen befördert werden, sowie Fahrzeuge von Ärzten, 
Tierärzten und Bestattungsunternehmungen in Ausübung ihres Dienstes,

2. Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung im Kraftfahrlinien-, Gelegenheits- oder Werkverkehr,
3. den Vor- und Nachlauf im Kombinierten Verkehr, wenn die Verladestelle für den Kombinierten 

Verkehr in einem Sanierungsgebiet liegt,
4. Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft in Ausübung einer unaufschiebbaren Tätigkeit,
5. Fahrzeuge mit Elektromotor sowie
6. sonstige Fahrzeuge, für deren Benützung ein im Einzelfall zu prüfendes, überwiegendes öffentli-

ches oder erhebliches privates Interesse besteht, und die entsprechend einer Verordnung nach 
Abs. 4 gekennzeichnet sind, sofern nicht in einer Anordnung gemäß § 10 für Straßenbenützung 
der betreffenden Art die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen ausgeschlossen wird.



Maßnahmen gemäß Abs. 1 Z 2 sind auf Einsatzfahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 25 StVO 1960 nicht 
anzuwenden.

(3) Ob ein überwiegendes öffentliches oder erhebliches persönliches Interesse im Sinne des 
Abs. 2 Z 6 vorliegt, ist auf Antrag des Zulassungsbesitzers von der Bezirksverwaltungsbehörde zu prüfen. 
Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass die Fahrt weder durch organisatorische Maßnahmen noch 
durch die Wahl eines anderen Verkehrsmittels vermieden werden kann. Bei Vorliegen dieser Bedingun-
gen ist das Kraftfahrzeug gegen Ersatz der Gestehungskosten gemäß Abs. 4 zu kennzeichnen. Die Aus-
nahme ist von der Behörde befristet, höchstens aber für sechs Monate, zu gewähren, und kann auf einen 
bestimmten Teil des Sanierungsgebiets eingeschränkt werden, für den das Interesse nachgewiesen werden 
kann. Stellt die Verwaltungsbehörde fest, dass kein solches Interesse besteht, so ist die Ablehnung des 
Antrags mit Bescheid auszusprechen.“

24. In § 14 Abs. 4 wird die Wortfolge „Abs. 2 Z 7 und 9“ durch die Wortfolge „Abs. 2 Z 6“ ersetzt.

25. In § 14 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs“.

26. § 14 Abs. 6 lautet:

„(6) Anordnungen gemäß Abs. 1 sind soweit möglich durch Straßenverkehrszeichen gemäß 
§ 52 StVO kundzumachen; die Zeichen sind mit einer Zusatztafel mit dem Wortlaut „Immissionsschutzge-
setz-Luft“ oder „IG-L“ zu versehen. Für die Kundmachung, Aufstellung und Beschaffenheit der Zeichen 
gelten § 44 Abs. 1, 2b, 3 und 4 sowie §§ 48, 51 und 54 StVO 1960. Die Anzeige einer Geschwindigkeits-
beschränkung im Fall des Einsatzes eines flexiblen Systems wie z.B. einer Verkehrsbeeinflussungsanlage 
gilt als Kundmachung im Sinne des § 44 StVO.“

27. § 15 lautet:

„§ 15. Für Stoffe, Zubereitungen und Produkte können
1. zeitliche und räumliche Beschränkungen für ihren Einsatz angeordnet und
2. Anordnungen für das Lagern, Ausbreiten, Ausstreuen, Umfüllen, Ausschütten, Zerstäuben, Ver-

sprühen und Entfernen in Anlagen gemäß § 2 Abs. 10 Z 3 sowie auf Verkehrsflächen getroffen 
werden,

soweit durch diese Maßnahmen die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung und die land- und forst-
wirtschaftliche Tätigkeit für eine gesicherte Agrarproduktion nicht beeinträchtigt werden.“

28. Nach § 15 wird folgender § 15a samt Überschrift eingefügt:

„Verbrennen im Freien

§ 15a. Ausnahmen vom Verbot des Verbrennens biogener Materialien gemäß Bundesgesetz über das 
Verbot des Verbrennens biogener Materialien außerhalb von Anlagen, BGBl. 405/1993, können einge-
schränkt oder aufgehoben werden.“

29. In § 16 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „im Maßnahmenkatalog (§ 10)“.

30. § 16 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Ausgenommen von einem Fahrverbot gemäß Abs. 1 Z 4 sind jedenfalls Fahrzeuge gemäß 
§ 14 Abs. 2 Z 1 und 5 sowie Fahrzeuge, die

1. der gewerbsmäßigen Versorgung mit zur Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse des tägli-
chen Lebens dienenden verderblichen Waren oder

2. der unaufschiebbaren landwirtschaftlichen Tätigkeit für eine gesicherte Nahrungsmittelproduktion

dienen. Weitere Ausnahmen sind erforderlichenfalls vom Landeshauptmann festzulegen.

(3) Immissionsgrenzwerte gemäß Anlage 1 oder einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 3, für die eine zu-
lässige Zahl von Überschreitungen festgelegt ist, gelten dann als um mehr als 50 v.H. überschritten, wenn 
der Grenzwert an der in Anlage 1 oder der Verordnung gemäß § 3 Abs. 3 festgelegten Zahl von Tagen um 
mehr als 50 v.H. überschritten ist.“

31. § 17 Abs. 3 entfällt.

32. In § 18 Abs. 2 wird die Wortfolge „Berggesetz 1975“ durch das Wort „Mineralrohstoffgesetz“ ersetzt.



33. § 19 entfällt.

34. § 20 Abs. 3 lautet:

„(3) Es besteht nach den der Behörde vorliegenden Informationen keine Gefahr, dass die Emissionen 
der Anlage eine Überschreitung der in den Anlagen 1 und 2 oder in einer Verordnung nach § 3 Abs. 3 
festgelegten Immissionsgrenzwerte verursachen oder nennenswert zu einer solchen Überschreitung beitra-
gen werden.“ 

35. In § 20 Abs. 4 wird die Wortfolge „Berggesetz 1975“ durch das Wort „Mineralrohstoffgesetz“ ersetzt.

36. In § 21 Abs. 4 wird die Wortfolge „Berggesetz 1975“ durch das Wort „Mineralrohstoffgesetz“ ersetzt.

37. Der 7. Abschnitt entfällt.

38. § 30a entfällt.

39. § 34 lautet:

„§ 34. Durch dieses Bundesgesetz werden die Richtlinie 1996/62/EG des Rates vom 27. September 
1996 über die Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität, die Richtlinie 1999/30/EG des Rates vom 
22. April 1999 über Grenzwerte für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Partikel und 
Blei in der Luft, die Richtlinie 2000/69/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Novem-
ber 2000 über Grenzwerte für Benzol und Kohlenmonoxid in der Luft sowie die Richtlinie 2001/42/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne 
und Programme umgesetzt.“

40. Nach Anlage 6 wird folgende Anlage 7 angefügt:

„Anlage 7: Umweltprüfung
Teil 1

Kriterien für die Prüfung, ob die Durchführung des Programms gemäß § 9a erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben wird

1. Merkmale des Programms, insbesondere in Bezug auf
– das Ausmaß, in dem das Programm für Projekte und andere Tätigkeiten in Bezug auf Standort, 

Art, Größe und Betriebsbedingungen oder durch die Inanspruchnahme von Ressourcen einen 
Rahmen setzt,

– das Ausmaß, in dem das Programm andere Pläne und Programme – einschließlich solcher in 
einer Planungs- oder Programmhierarchie – beeinflusst,

– die Bedeutung des Programms für die Einbeziehung der Umwelterwägungen, insbesondere im 
Hin blick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung,

– die für das Programm relevanten Umweltprobleme,
– die Bedeutung des Programms für die Durchführung der Umweltvorschriften der Gemein-

schaft.
2. Merkmale der Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug 

auf
– die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen,
– den kumulativen Charakter der Auswirkungen,
– den grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen,
– die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt (zB bei Unfällen),
– den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen (geographisches Gebiet und 

Anzahl der voraussichtlich betroffenen Personen),
– die Bedeutung und die Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets aufgrund folgender 

Faktoren:
– besondere natürliche Merkmale oder kulturelles Erbe,
– Überschreitung der Umweltqualitätsnormen oder der Grenzwerte,
– intensive Bodennutzung,
– die Auswirkungen auf Gebiete oder Landschaften, deren Status als national, gemeinschaftlich 

oder international geschützt anerkannt ist.



Teil 2

Inhalte des Umweltberichts

Die Informationen, die in den Umweltbericht aufzunehmen sind:
1. eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Programms gemäß § 9a sowie der 

Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen;
2. die relevanten Aspekte des derzeitigen Umweltzustands und dessen voraussichtliche Entwicklung 

bei Nichtdurchführung des Programms;
3. die Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden;
4. sämtliche derzeitigen für das Programm relevanten Umweltprobleme unter besonderer Berück-

sichtigung der Probleme, die sich auf Gebiete mit einer speziellen Umweltrelevanz beziehen, wie 
etwa die gemäß der Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, 
ABl. Nr. L 103 vom 25. 04 1979, S 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 807/2003, 
ABl. Nr. L 122 vom 16. 5. 2003, S 36, oder der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 
22. 07. 1992, S 7, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003, ABl. Nr. L 284 
vom 31. 10. 2003, S 1, ausgewiesenen Gebiete;

5. die auf internationaler oder gemeinschaftlicher Ebene oder auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für das Programm von Bedeutung sind, und die Art, 
wie diese Ziele und alle Umwelterwägungen bei der Ausarbeitung des Programms berücksichtigt 
wurden;

6. die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen1, einschließlich der Auswirkungen auf 
Aspekte wie die biologische Vielfalt, die Bevölkerung, die Gesundheit des Menschen, Fauna, 
Flora, Boden, Wasser, Luft, klimatische Faktoren, Sachwerte, das kulturelle Erbe einschließlich 
der architektonisch wertvollen Bauten und der archäologischen Schätze, die Landschaft und die 
Wechselbeziehung zwischen den genannten Faktoren;

7. die Maßnahmen, die geplant sind, um erhebliche negative Umweltauswirkungen aufgrund der 
Durchführung des Programms zu verhindern, zu verringern und soweit wie möglich auszuglei-
chen;

8. eine Kurzdarstellung der Gründe für die Wahl der geprüften Alternativen und eine Beschreibung, 
wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde, einschließlich etwaiger Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der erforderlichen Informationen (zum Beispiel technische Lücken oder feh-
lende Kenntnisse);

9. eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der Durchführung des Pro-
gramms;

10. eine nichttechnische Zusammenfassung der oben beschriebenen Informationen.“

1 Einschließlich sekundärer, kumulativer, synergetischer, kurz-, mittel- und langfristiger, ständiger und vorüberge-
hender, positiver und negativer Auswirkungen.


